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Die Überstundenarbeit
§ 73

(1) Die Arbeit ist vom Betriebsleiter so zu organisie
ren, daß die volle Ausnutzung der Arbeitszeit gewähr
leistet ist und die betrieblichen Aufgaben innerhalb 
der gesetzlichen Arbeitszeit erfüllt' und übererfüllt 
werden.

(2) Überstundenarbeit darf nur in Ausnahmefällen 
mit Zustimmung der zuständigen betrieblichen Gewerk
schaftsleitung angeordnet werden.

(3) Für den einzelnen Werktätigen dürfen für zwei 
aufeinanderfolgende Tage nicht mehr als vier, jährlich 
nicht mehr als 120 Überstunden angeordnet werden. 
Ausgenommen sind Überstunden bei Notfällen. Für 
einzelne Bereiche können in Rahmenkollektivverträgen 
andere Höchstgrenzen vereinbart werden.

(4) Für Überstundenarbeit ist ein Zuschlag in Höhe 
von 25 Prozent des Tariflohnes zu zahlen.

§ 74
Treffen mehrere Zuschläge aus Überstunden-, Sonn-, 

Feiertags- oder Nachtarbeit zusammen, so wird nur der 
höchste Zuschlag gewährt.

§ 75
(1) Leitende Werktätige und Werktätige mit beson

ders hoher Verantwortung haben keinen Anspruch auf- 
Lohn und Zuschläge für die über die gesetzliche Ar
beitszeit hinaus geleistete Arbeit sowie auf Zuschläge 
für Sonn-, E'eiertags- und Nachtarbeit. Für Sonn- und 
Feiertagsarbeit wird entsprechende Freizeit gewährt. 
Dieser Personenkreis ist in Rahmenkollektivverträgen 
festzulegen.

(2) Angestellte, die nicht in Abs. 1 erfaßt sind und 
die jährlich auf Grund ihrer besonders verantwort
lichen Tätigkeit einen arbeitsbedingten Zusatzurlaub 
von 6 Werktagen und darüber hinaus erhalten, haben 
keinen Anspruch auf Lohn und Zuschläge für Über
stundenarbeit sowie auf Zuschläge für Sonn-, Feier
tags- und Nachtarbeit. Ihnen wird für Überstunden, 
Sonn- und Feiertagsarbeit entsprechende Freizeit ge
währt.

(3) Für Meister, Lehrkräfte, Erzieher, Ärzte, Künst
ler und bestimmte Angestellte gelten Sonderregelungen, 
die in gesetzlichen Bestimmungen oder Rahmenkollek
tivverträgen festzulegen sind.

Die Arbeitsbereitschaffc
§ 76

(1) Soweit es die Versorgung oder Betreuung der 
Bevölkerung oder die betrieblichen Aufgaben erfordern, 
kann im Arbeitszeitplan die Bereitschaft zur Arbeit 
außerhalb der Arbeitszeit festgelegt werden.

(2) Die Arbeitsbereitschaft ist zu vergüten. Während 
der Arbeitsbereitschaft geleistete Arbeit ist wie Über
stundenarbeit zu behandeln.

(3) Die Zulässigkeit, Art und Höchstdauer sowie die 
Vergütung der Arbeitsbereitschaft sind in Rahmen
kollektivverträgen zu regeln.

Die Freistellung von der Arbeit
§ 77

(1) Eine Freistellung von der Arbeit erfolgt zur 
Wahrnehmung staatlicher und gesellschaftlicher Funk
tionen, deren Ausübung außerhalb der Arbeitszeit 
nicht möglich ist. Für die Dauer dieser Freistellung 
wird ein Ausgleich in Höhe des Durchschnittsverdien- 
ster gezahlt, sofern der ausgefallene Arbeitslohn nicht 
anderweitig erstattet wird.

(2) Eine Freistellung von der Arbeit erfolgt
a) zur Teilnahme an Lehrgängen zur politischen und 

fachlichen Weiterbildung sowie für Ausbildungs
und Qualifizierungsmaßnahmen, die im staat
lichen Interesse liegen, soweit diese nicht außer
halb der Arbeitszeit durchgeführt werden können;

b) zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen und Prü
fungen im Fern- und Abendstudium.

Bei Freistellungen bis zur Dauer von 14 Tagen wird 
ein Ausgleich in Höhe des Durchschnittsverdienstes ge
zahlt, bei längeren Freistellungen in Höhe des Tarif
lohnes. Diese Regelung gilt nicht, wenn Stipendien 
gewährt werden.

(3) Die Werktätigen können für Qualifizierungsmaß
nahmen freigestellt werden, die in Qualifizierungsver
trägen gemäß § 65 Abs. 3 festgelegt sind und für die 
der Werktätige stundenweise freigestellt werden muß. 
Die Freistellung in diesen Fällen ist nur zulässig, wenn 
die planmäßige Erfüllung der betrieblichen Aufgaben, 
z. B. durch gegenseitige Hilfe der Werktätigen, ge
währleistet ist. Für die Dauer dieser Freistellung wird 
ein Ausgleich in Höhe des Durchschnittsverdienstes 
gezahlt.

§ 78
(1) Eine Freistellung von der Arbeit erfolgt:
a) bei eigener Eheschließung und bei Niederkunft der 

Ehefrau: für die Dauer eines Arbeitstages,
b) bei Wohnungswechsel mit eigenem Haushalt in

nerhalb des Wohnortes: für die Dauer eines Ar
beitstages, nach einem anderen Wohnort: für die 
Dauer von zwei Arbeitstagen,

c) beim Tod des Ehegatten, eines Elternteiles, eines 
Kindes oder eines zum Haushalt gehörenden 
Familienmitgliedes: für die Dauer von zwei Ar
beitstagen.

(2) Eine Freistellung von der Arbeit erfolgt:
a) bis zu zwei Stunden je Tag, wenn der Werktätige 

während der Arbeitszeit sofort einen Arzt in An
spruch nehmen muß,

b) für die erforderliche Zeit, wenn er vor ein Gericht 
oder ein staatliches Untersuchungs- oder Kontroll
organ geladen wird.

(3) Für die Zeit dieser Freistellung erhalten die Werk
tätigen einen Ausgleich in Höhe des Tariflohnes. Bei 
Vorladung vor ein Gericht oder ein staatliches Unter
suchungs- oder Kontrollorgan wird die Ausgleichszah
lung nicht gewährt, wenn der Werktätige wegen einer 
von ihm begangenen strafbaren Handlung geladen 
wurde oder der ausgefallene Arbeitslohn durch das 
betreffende Organ erstattet wird.

7. K a p i t e l  
Der E r h o l u n g s u r l a u b

Das Recht auf Erholungsurlaub
§ 79

(1) Alle Werktätigen erhalten jährlich einen bezahl
ten Erholungsurlaub.

(2) Das Recht auf Erholung wird verwirklicht mit 
Hilfe des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, der 
einen bedeutenden Teil seiner Mittel für die gesell
schaftliche Aufgabe des planmäßigen Ausbaus der Er
holungsmöglichkeiten, insbesondere des Feriendienstes 
der Gewerkschaften, nutzt, damit die Werktätigen 
ihren Erholungsurlaub unter vorbildlichen gesundheit-


